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Stadt Meerbusch 25. Oktober 2005
Der Bürgermeister
FB 3
Az.: 

An den 
Herrn Vorsitzenden 
des Kulturausschusses 
40668 Meerbusch

Beratungsvorlage

zu TOP 6 d der Sitzung des Kulturausschusses am 16. November 2005

Antrag des Vereins Rock am Turm e.V. vom 11.07.2005 auf einen Zuschuss bzw. 
Ausfallbürgschaft 

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt,

1. den Antrag des Vereins Rock am Turm e.V. auf einen Zuschuss in Höhe von 20.000,- € für ein 
Rock-Festival abzulehnen, 

2. den Antrag auf Übernahme einer Ausgfallbürgschaft für die o.g. Veranstaltung in Höhe von 
20.000,- € abzulehnen.

Begründung:

Mit Schreiben vom 11.07.2005 beantragt der Verein Rock am Turm e.V. für ein Rock-Festival im Zir-
kus-Zelt einen Zuschuss in Höhe von 20.000,-- € der ganz oder teilweise zur Auszahlung kommen 
soll, wenn die Abwicklung der rd. 50.000,-- € teuren Konzertveranstaltung mit einem finanziellen Mi-
nus endet. 
Ersatzweise beantragt der Verein die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt in Höhe von 
20.000,-- € für die beschriebene Veranstaltung. 

Lösung:

Die Veranstaltung wäre als einmaliges Projekt nach der Richtlinie zur Förderung kultureller Veranstal-
tungen durch die Stadt Meerbusch grundsätzlich förderungsfähig jedoch nur bis zu 2.500 ,- €. Die 
Haushaltsstelle 1.3000.7180 "Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen" müsste um den o.g. Betrag 
erhöht werden, was die Haushaltskonsolidierung im kulturellen Bereich nachhaltig beeinträchtigen 
würde.
Nach § 87 Abs. 2 GO in der Fassung vom 3.2.2005 darf eine Gemeinde Bürgschaften und Verpflich-
tungen aus Gewährleistungsverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
übernehmen. Hierzu gehört die o.g. Veranstaltung nicht.
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Kosten/Deckung:

Personalaufwand:

In Vertretung

Hans Mattner-Stellmann
Beigeordneter
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